
Rechnungshof 
Dampfschiffstraße 2, PF 240 
1031 Wien 

Per E-Mail: parteiengesetz@rechnungshof.gv.at 

Abteilung Recht und Organe 
Wiedner Hauptstraße 63 | Postfach 106 

1045 Wien 
T  +43 (0)5 90 900-DW 
F  +43 (0)5 90 900-296 

E  reorg@wko.at 
W  https://wko.at 

Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft 
Abteilung IV/8 
Stubenring 1 
1011 Wien 

Per E-Mail: anton.bernbacher@bmaw.gv.at 
post.iv8_19@bmaw.gv.at 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Durchwahl Datum 
4082 2 .10.2024

Unser Zeichen, Sachbearbeiter 
ReOrg 136-8/24/Ze/A
Dr. Ulrich E. Zellenberg 

Meldung gemäß § 4a PartG 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Wirtschaftskammer Österreich gibt für sich und die bei ihr eingerichteten Fachverbände 
die gegenständliche Meldung gemäß § 4a Parteiengesetz 2012 für die Wahl zum Nationalrat 
2024 binnen offener Frist ab.  

Die über den gewöhnlichen Betrieb hinaus gehenden Mehraufwendungen für Öffentlich-
keitsarbeit – soweit diese nicht abgrenzbar waren, die jeweiligen Gesamtaufwendungen – 
unter sinngemäßer Anwendung des § 4 Abs 3 Z 1 bis 5 und 8 PartG für den Zeitraum zwischen 
dem Stichtag der Wahl und dem Wahltag der Nationalratswahl 2024 werden für die 
nachstehenden von der Wirtschaftskammer Österreich errichteten Fachvebände in 
den beiliegenden Dokumenten aufgeschlüsselt und jeweils pro betroffenem 
Fachverband gemeldet. 

110 BI der Metalltechniker 
125 BI der Rauchfangkehrer und der Bestatter 
210 FV der Holzindustrie 
315 BG des Fahrzeughandels 
606 FV der Freizeit- und Sportbetriebe 

Für alle anderen Fachverbände sowie für die Wirtschaftskammer Österreich werden 
Leermeldungen abgegeben. 
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Milestones in Communication 
Alser Straße 32/19, A-1090 Wien 
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(Mehr-)Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit des 
Fachverbandes Freizeit- und Sportbetriebe in der Zeit von 
von 9.7. 28.9.2024 in sinngemäßer Anwendung des § 4 Abs 3 Z 1 bis 5 und 8 PartG 

 
 
 

 
Außenwerbung, insbesondere 
Plakatwerbung 

 

Direktwerbung  

 Folder, Postwurfsendungen und sonstige 
Direktwerbung 

 

 Geschenke zur Verteilung  

 eigene Printmedien, soweit sie in 
höherer Auflage oder höherer Anzahl 
als in Nichtwahlkampfzeiten verbreitet 
werden 

 

Inserate und Werbeeinschaltungen  

 in Printmedien  

 in Hörfunkmedien, audiovisuellen 
Medien und Kinospots 

Bei den angegebenen Mehraufwendungen 
handelt es sich um eine KRONEHIT 
Werbekampagne im Zeitraum 26.08.- 
27.09.2024 im Ausmaß von 23.215,46 
Euro zur Bewerbung des #BEACTIVE DAY 
2024 in Form von Radiospots und Social 
Media Postings. Von 23. bis 30. September 
findet jährlich die  Woche des 

 statt, die 2015 von der Europäische 
Kommission ins Leben gerufen wurde, um 
Menschen in ganz Europa für einen aktiven 
und gesunden Lebensstil zu begeistern. Im 
Rahmen dieser Woche wird auch in 
Österreich an einem dieser Tage der 
#BEACTIVE DAY ausgerufen. Die 
finanziellen Mittel für die Werbekampagne 
wurden dem Fachverband Freizeit- und 
Sportbetriebe aus einem Fördertopf der EU 
Kommission (Erasmus+ Programm) zur 
Verfügung gestellt. 

 im Internet  

beauftragte Kommunikations-, Media-, 
Werbe-, Direktwerbe-, Event-, Schalt-, 
PR- und ähnliche Agenturen und Call- 
Center einschließlich wahlspezifischer 
Meinungsforschung 

 

zusätzlicher Personalaufwand  

Veranstaltungen  
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Wirtschaftskammer Österreich
Recht und Organe
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien

reorg@wko.at

Recht und Organe
Wirtschaftskammer Burgenland

Robert-Graf-Platz 1| 7000 Eisenstadt
T  05 90 907-4410| F  05 90 907-4315

E  reorg@wkbgld.at
W  wko.at/bgld

Eisenstadt, 22. Oktober 2024

Meldung gemäß § 4a PartG

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Wirtschaftskammer Burgenland gibt für sich und die bei ihr eingerichteten Fachgruppen 
gegenständliche Meldung gemäß § 4a Parteiengesetz 2012 für die Nationalratswahl 2024 binnen 
offener Frist ab.

Die über den gewöhnlichen Betrieb hinaus gehenden Mehraufwendungen für Öffentlichkeitsar-
beit unter sinngemäßer Anwendung des § 4 Abs. 3 Z 1 bis 5 und 8 PartG für den Zeitraum 
zwischen dem Stichtag der Wahl und dem Wahltag zum Nationalrat werden für die Wirtschafts-
kammer Burgenland und die nachstehenden, bei der Wirtschaftskammer Burgenland eingerich-
teten Fachgruppen in den beiliegenden Dokumenten aufgeschlüsselt jeweils für die Wirtschafts-
kammer Burgenland und pro betroffener Fachgruppe gemeldet.

101 Landesinnung Bau

103 Landesinnung der Dachdecker, Glaser und Spengler

105 Landesinnung der Maler und Tapezierer

106 Landesinnung der Bauhilfsgewerbe

121 Landesinnung der Gärtner und Floristen

123 Landesinnung der Chemischen Gewerbe und Denkmal-, Fassaden- und Gebäude-
reiniger

126 Fachgruppe der Gewerblichen Dienstleister

304A Landesgremium des Weinhandels

306 Landesgremium des Markt-, Straßen und Wanderhandels

317 Landesgremium des Elektro- und Einrichtungsfachhandels

318 Landesgremium des Versand-, Internet- und allgemeinen Handels

505 Fachgruppe der Beförderungsgewerbe mit Personenkraftwagen

606 Fachgruppe der Freizeit- und Sportbetriebe

703 Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation

709 Fachgruppe der Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenhei-
ten
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(Mehr-)Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der 
Landesinnung Bau (101)
in der Zeit von 09.07.-28.09.2024 in sinngemäßer Anwendung
des § 4 Abs 3 Z 1 bis 5 und 8 PartG

Außenwerbung, insbesondere Plakat-

werbung

Direktwerbung

Folder, Postwurfsendungen und sonstige
Direktwerbung

Geschenke zur Verteilung

eigene Printmedien, soweit sie in höherer 
Auflage oder höherer Anzahl als in 
Nichtwahlkampfzeiten verbreitet werden

Inserate und Werbeeinschaltungen

in Printmedien

in Hörfunkmedien, audiovisuellen Medien und 
Kinospots

im Internet

beauftragte Kommunikations-, Media-, 
Werbe-, Direktwerbe-, Event-, Schalt-, PR-
und ähnliche Agenturen und Call-Center 
einschließlich wahlspezifischer 
Meinungsforschung

zusätzlicher Personalaufwand

Veranstaltungen

€ 1.260,- Inserat "Burgenländerin" 
Baugewerbe: Impuls zum Hausbauen

III-63 der Beilagen XXVIII. GP - Bericht - Meldung gemäß § 4a Parteiengesetz seitens der Wirtschaftskammer Österreich10 von 104

www.parlament.gv.at



(Mehr-)Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der  
Landesinnung der Dachdecker, Glaser und Spengler (103) 
 

in der Zeit von 09.07.-28.09.2024 in sinngemäßer Anwendung 
des § 4 Abs 3 Z 1 bis 5 und 8 PartG 
 
 

Außenwerbung, insbesondere Plakat- 

werbung 

 

Direktwerbung  

Folder, Postwurfsendungen und sonstige 
Direktwerbung 

 

Geschenke zur Verteilung  

eigene Printmedien, soweit sie in höherer 
Auflage oder höherer Anzahl als in 
Nichtwahlkampfzeiten verbreitet werden 

 

Inserate und Werbeeinschaltungen  

in Printmedien  

in Hörfunkmedien, audiovisuellen Medien und 
Kinospots 

 

im Internet  

beauftragte Kommunikations-, Media-, 
Werbe-, Direktwerbe-, Event-, Schalt-, PR- 
und ähnliche Agenturen und Call-Center 
einschließlich wahlspezifischer 
Meinungsforschung 

 

zusätzlicher Personalaufwand  

Veranstaltungen  

 

€ 636,- Schlögl Werbeagentur
Medienkoffer für die Bundeswerbung "ich mach das"
 (Logo, Rollups, Plakate, Fotos, Druckdaten)
Bewerbung: BIBI, LLW, FGT, Lehrlingsveranstaltungen

€ 1.530 designkreativ-Werbeagentur
T-Shirts für die BIBI 9.-11.Oktober 2024
Preis für Gewinnspiel
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(Mehr-)Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der  
Landesinnung der Maler und Tapezierer (105) 
 

in der Zeit von 09.07.-28.09.2024 in sinngemäßer Anwendung 
des § 4 Abs 3 Z 1 bis 5 und 8 PartG 
 
 

Außenwerbung, insbesondere Plakat- 

werbung 

 

Direktwerbung  

Folder, Postwurfsendungen und sonstige 
Direktwerbung 

 

Geschenke zur Verteilung  

eigene Printmedien, soweit sie in höherer 
Auflage oder höherer Anzahl als in 
Nichtwahlkampfzeiten verbreitet werden 

 

Inserate und Werbeeinschaltungen  

in Printmedien  

in Hörfunkmedien, audiovisuellen Medien und 
Kinospots 

 

im Internet  

beauftragte Kommunikations-, Media-, 
Werbe-, Direktwerbe-, Event-, Schalt-, PR- 
und ähnliche Agenturen und Call-Center 
einschließlich wahlspezifischer 
Meinungsforschung 

 

zusätzlicher Personalaufwand  

Veranstaltungen  

 

€ 96,-- RAUCHpower Grafik

Urkunden für die Jungmeister die auf der 
Fachgruppentagung am 27.9.2024 ausgezeichnet
wurden.
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(Mehr-)Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der 
Landesinnung der Baufhilfsgewerbe (106)
in der Zeit von 09.07.-28.09.2024 in sinngemäßer Anwendung
des § 4 Abs 3 Z 1 bis 5 und 8 PartG

Außenwerbung, insbesondere Plakat-

werbung

Direktwerbung

Folder, Postwurfsendungen und sonstige
Direktwerbung

Geschenke zur Verteilung

eigene Printmedien, soweit sie in höherer 
Auflage oder höherer Anzahl als in 
Nichtwahlkampfzeiten verbreitet werden

Inserate und Werbeeinschaltungen

in Printmedien

in Hörfunkmedien, audiovisuellen Medien und 
Kinospots

im Internet

beauftragte Kommunikations-, Media-, 
Werbe-, Direktwerbe-, Event-, Schalt-, PR-
und ähnliche Agenturen und Call-Center 
einschließlich wahlspezifischer 
Meinungsforschung

zusätzlicher Personalaufwand

Veranstaltungen

€ 1.780 Betondialog, jährlicher 
Marketingbeitrag Burgenland für 
bundesweite Promotion des Transportbetons
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(Mehr-)Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit des
Landesgremiums des Markt-, Straßen- und Wanderhandels (306)
in der Zeit von 09.07.-28.09.2024 in sinngemäßer Anwendung
des § 4 Abs 3 Z 1 bis 5 und 8 PartG

Außenwerbung, insbesondere Plakat-

werbung

Direktwerbung

Folder, Postwurfsendungen und sonstige
Direktwerbung

Geschenke zur Verteilung

eigene Printmedien, soweit sie in höherer 
Auflage oder höherer Anzahl als in 
Nichtwahlkampfzeiten verbreitet werden

Inserate und Werbeeinschaltungen

in Printmedien

in Hörfunkmedien, audiovisuellen Medien und 
Kinospots

im Internet

beauftragte Kommunikations-, Media-, 
Werbe-, Direktwerbe-, Event-, Schalt-, PR-
und ähnliche Agenturen und Call-Center 
einschließlich wahlspezifischer 
Meinungsforschung

zusätzlicher Personalaufwand

Veranstaltungen

BVZ Bgld. Volkszeitung GmbH: Social Media, KW 37/2024, Jahrmarkt in Eisenstadt  - € 274,80
BVZ Bgld. Volkszeitung GmbH: Social Media, KW 32/2024, Loretto kaiserlicher Markt - € 274,80
BVZ Bgld. Volkszeitung GmbH: Social Media, KW 29/2024, Abendmarkt in Rust -  € 274,80
BVZ Bgld. Volkszeitung GmbH: Social Media, KW 39/2024, Wochenmarkt in Oberwart - € 274,80

Eisenstadt, am 08.10.2024

   Martina Rauchbauer, MSc

III-63 der Beilagen XXVIII. GP - Bericht - Meldung gemäß § 4a Parteiengesetz seitens der Wirtschaftskammer Österreich18 von 104

www.parlament.gv.at



(Mehr-)Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit des
Landesgremiums des Elektro- u. Einrichtungsfachhandels (317)
in der Zeit von 09.07.-28.09.2024 in sinngemäßer Anwendung
des § 4 Abs 3 Z 1 bis 5 und 8 PartG

Außenwerbung, insbesondere Plakat-

werbung

Direktwerbung

Folder, Postwurfsendungen und sonstige
Direktwerbung

Geschenke zur Verteilung

eigene Printmedien, soweit sie in höherer
Auflage oder höherer Anzahl als in
Nichtwahlkampfzeiten verbreitet werden

Inserate und Werbeeinschaltungen

in Printmedien

in Hörfunkmedien, audiovisuellen Medien und
Kinospots

im Internet

beauftragte Kommunikations-, Media-, 
Werbe-, Direktwerbe-, Event-, Schalt-, PR-
und ähnliche Agenturen und Call-Center 
einschließlich wahlspezifischer 
Meinungsforschung

zusätzlicher Personalaufwand

Veranstaltungen

Österreichischer Rundfunk: Gewinnspiel Fußball EM Sachleistungen TV-Gerät, Preisgeld € 4.347
Österreichischer Rundfunk: Guthaben Gewinnspiel Fußball EM TV-Gerät -€ 1.500
Österreichischer Rundfunk: Gewinnspiel Fußball EM Radio Burgenland € 16.891,20

Eisenstadt am 15.10.2024
Mag. Christoph Gruber

III-63 der Beilagen XXVIII. GP - Bericht - Meldung gemäß § 4a Parteiengesetz seitens der Wirtschaftskammer Österreich 19 von 104

www.parlament.gv.at



III-63 der Beilagen XXVIII. GP - Bericht - Meldung gemäß § 4a Parteiengesetz seitens der Wirtschaftskammer Österreich20 von 104

www.parlament.gv.at



III-63 der Beilagen XXVIII. GP - Bericht - Meldung gemäß § 4a Parteiengesetz seitens der Wirtschaftskammer Österreich 21 von 104

www.parlament.gv.at



III-63 der Beilagen XXVIII. GP - Bericht - Meldung gemäß § 4a Parteiengesetz seitens der Wirtschaftskammer Österreich22 von 104

www.parlament.gv.at



III-63 der Beilagen XXVIII. GP - Bericht - Meldung gemäß § 4a Parteiengesetz seitens der Wirtschaftskammer Österreich 23 von 104

www.parlament.gv.at



III-63 der Beilagen XXVIII. GP - Bericht - Meldung gemäß § 4a Parteiengesetz seitens der Wirtschaftskammer Österreich24 von 104

www.parlament.gv.at



III-63 der Beilagen XXVIII. GP - Bericht - Meldung gemäß § 4a Parteiengesetz seitens der Wirtschaftskammer Österreich 25 von 104

www.parlament.gv.at



DVR 0043 133 Seite 1 von 1

Wirtschaftskammer Österreich 
Abteilung Recht und Organe 
Wiedner Hauptstraße 63 
1040 Wien 
per E-Mail an: 
ReOrg@wko.at 

Präsidium 
Wirtschaftskammer Kärnten 

Europaplatz 1 | 9021 Klagenfurt am Wörthersee 
T 05 90 90 4 - 430 | F 05 90 90 4 - 404 

E PostfachOrganisation@wkk.or.at 
W wko.at/ktn 

14.10.2024 

 

 

 

116 Kunsthandwerke 

115 Fahrzeugtechnik 
127 Personenberatung und Personenbetreuung 
315 Fahrzeughandel 
506 Güterbeförderungsgewerbe 
601 Gastronomie 
602 Hotellerie 

606 Freizeit- und Sportbetriebe 
703 Werbung und Marktkommunikation 
709 Versicherungsmakler und Berater in Versiche-

rungsangelegenheiten 

 

Wirtschaftskammer Kärnten, 14.10.2024 

MMag.Dr. Meinrad Höfferer 
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Wirtschaftskammer Österreich 
Abteilung Recht und Organe 
Wiedner Hauptstraße 63 
1040 Wien 
per E-Mail: ReOrg@wko.at 
 

WIRTSCHAFTSKAMMER STEIERMARK 

Präsidialstelle 
Körblergasse 111–113 | 8010 Graz 

T +43 316 601-523 | F +43 316 601-595 
E marc.wittmann@wkstmk.at 

W http://wko.at/stmk 
 

 
 

Graz, am 14.10.2024 
Präs.-Organisation/Allgm.-Wi/js 

(K/rechtl.Themen ParteienG) 

 
Meldung gemäß § 4a PartG 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
die Wirtschaftskammer Steiermark gibt für sich und die bei ihr eingerichteten Fachgruppen 
gegenständliche Meldung gemäß § 4 Parteiengesetz 2012 für die Wahl zum Nationalrat 2024 
binnen offener Frist ab. 
 
Die über den gewöhnlichen Betrieb hinaus gehenden Mehraufwendungen für 
Öffentlichkeitsarbeit unter sinngemäßer Anwendung des § 4 Abs. 3 Z 1 bis 5 und 8 PartG für 
den Zeitraum zwischen dem Stichtag der Wahl und dem Wahltag zum Nationalrat 2024 
werden für die nachstehenden bei der Wirtschaftskammer Steiermark eingerichteten 
Fachgruppen in den beiliegenden Dokumenten aufgeschlüsselt jeweils pro betroffener 
Fachgruppe gemeldet. 
 

108 Landesinnung Steiermark der Tischler und Holzgestalter 
210 Fachgruppe Steiermark der Holzindustrie 
703 Fachgruppe Steiermark Werbung und Marktkommunikation 
101 Landesinnung Steiermark Bau 
127 Fachgruppe Steiermark Personenberatung und Personenbetreuung 
503 Fachgruppe Steiermark der Seilbahnen 

 
Für alle anderen Fachorganisationen sowie die Wirtschaftskammer Steiermark werden 
Leermeldungen abgegeben. 
 
Bitte um Weiterleitung.  
 
Freundliche Grüße 
 
Dr. Karl-Heinz Dernoscheg, MBA 
Direktor 
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Graz, am 12.6.2024 
Präs.-Organisation/Allgm.-Wi/bm 

(K/rechtl.Themen WKG/Zeichnungsberechtigung) 

 
Aufschlüsselungsaufforderung der Mehraufwendungen für 
Öffentlichkeitsarbeit 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
gemäß § 4a Parteiengesetz 2012 – PartG haben u.a. die Wirtschaftskammern und 
Fachorganisationen dem Rechnungshof und dem BMAW innerhalb von vier Wochen gerechnet 
ab dem Wahltag die über den gewöhnlichen Betrieb hinaus gehenden Aufwendungen, womit 
allfällige Mehraufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit gemeint sind, unter sinngemäßer 
Anwendung des § 4 Abs. 3 Z 1 bis 5 und 8 PartG für den Zeitraum zwischen dem Stichtag der 
Wahl und dem Wahltag zum Nationalrat oder dem Europäischen Parlament zu melden oder 
zu melden, dass keine über den gewöhnlichen Betrieb hinausgehenden Aufwendungen 
getätigt wurden.  
 
Seitens des Rechnungshofes sind diese Informationen auf seiner Website unverzüglich zu 
veröffentlichen, und der BMAW hat dem Nationalrat unverzüglich einen Bericht über die 
aufgrund dieser Bestimmung eingelangten Meldungen zu erstatten. 
 
„Aufwendungen über den gewöhnlichen Betrieb hinaus sind dann anzunehmen, wenn im 
Vergleichszeitraum in Nichtwahljahren durchschnittlich erheblich niedrigere Ausgaben für 
Öffentlichkeitsarbeit getätigt wurden. Die Regelung sieht aufgrund der Formulierung des 
über den gewöhnlichen Betrieb hinausgehenden Aufwandes einen Ermessensspielraum 
hinsichtlich der Wesentlichkeitsschwelle vor, ab welchem tatsächlich ein derartiger Aufwand 
vorliegt. Diese Offenlegung sollte möglichst transparent und nachvollziehbar gestaltet sein, 
weshalb eine Aufschlüsselung der Mehraufwendungen angelehnt an die Ausweispflichten der 
Parteien im Wahlwerbungsbericht vorgesehen wird“ (AB 1637 BlgNR 27. GP, 30). 
 
Die genannte(n) Fachgruppe(n) hat/haben einer Auswertung der Daten der 
Finanzbuchhaltung zufolge im Zeitraum zwischen dem Stichtag und dem Tag der Wahl zum 
Nationalrat, also im Zeitraum von 10.7.—28.9.2024 im Vergleich zum entsprechenden 
Zeitraum des Vorjahres unter Berücksichtigung der Inflationsrate von 7,8 % und einer 
Erheblichkeitsschwelle von 20% über den gewöhnlichen Betrieb hinausgehende 
Mehraufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit im Ausmaß von EUR (siehe Beilage) getätigt.  
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Vor diesem Hintergrund ergeht die Bitte, der Stabstelle Recht und Organe bis spätestens 
14.10.2024 in einer an den Rechnungshof und die Aufsichtsbehörde weitergabefähigen Weise 
aufgeschlüsselt darzulegen, welche Mehraufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit im 
Zeitraum vom 10.7.—28.9.2024 getätigt wurden. Dabei ist das beigeschlossene Formular, das 
sich an § 4 Abs 3 Z 1 bis 5 und 8 PartG orientiert, zu verwenden. 
 
Sollten sich die Aufwendungen nicht in gewöhliche Aufwendungen und Mehraufwendungen 
(wie zB eine Werbekampagne XX im Zeitraum von bis im Ausmaß von EUR YY) trennen lassen, 
wird um die Aufschlüsselung der Gesamtaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit im oben 
genannten Zeitraum ersucht. 
 
Die Wirtschaftskammer Steiermark wird unter Verwendung Ihrer Rückmeldung eine 
Gesamtmeldung für sich und die von ihr errichteten Körperschaften im Wege der 
Wirtschaftskammer Österreich an den Rechnungshof und an die Aufsichtsbehörde abgeben. 
 
 
Besten Dank und freundliche Grüße 
 
 
 
Dr. Marc E. Wittmann 
Leiter der Stabstelle Recht und Organe 
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(Mehr-)Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der 
Fachgruppe 101 – Landesinnung Bau Steiermark in der 
Zeit von 10.7.—28.9.2024 in sinngemäßer Anwendung des § 4 Abs 3 Z 1 bis 5 und 8 
PartG 
 
Außenwerbung, insbesondere 
Plakatwerbung 

 

Direktwerbung  

 Folder, Postwurfsendungen und 
sonstige Direktwerbung 

 

 Geschenke zur Verteilung  

 eigene Printmedien, soweit sie in 
höherer Auflage oder höherer Anzahl 
als in Nichtwahlkampfzeiten verbreitet 
werden 

 

Inserate und Werbeeinschaltungen  

 in Printmedien € 4.158,00 (Anm.: Gesamtaufwendungen, 
da nicht in gewöhnliche Aufwendungen und 
Mehraufwendungen aufschlüsselbar) 

 in Hörfunkmedien, audiovisuellen 
Medien und Kinospots 

 

 im Internet  

beauftragte Kommunikations-, Media-, 
Werbe-, Direktwerbe-, Event-, Schalt-, 
PR- und ähnliche Agenturen und Call-
Center einschließlich wahlspezifischer 
Meinungsforschung 

 

zusätzlicher Personalaufwand  

Veranstaltungen  
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(Mehr-)Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 
des/der Fachgruppe Steiermark der Holzindustrie in der 
Zeit von von 10.7.—28.9.2024 in sinngemäßer Anwendung des § 4 Abs 3 Z 1 bis 5 und 8 
PartG 
 
Außenwerbung, insbesondere 
Plakatwerbung 

 

Direktwerbung  

 Folder, Postwurfsendungen und sonstige 
Direktwerbung 

 

 Geschenke zur Verteilung  

 eigene Printmedien, soweit sie in 
höherer Auflage oder höherer Anzahl 
als in Nichtwahlkampfzeiten verbreitet 
werden 

 

Inserate und Werbeeinschaltungen  

 in Printmedien EUR 4.032,-  (Anm: Gesamtaufwendungen, 
da nicht in gewöhnliche 
Aufwendungen und Mehraufwendungen 
aufschlüsselbar) 

 in Hörfunkmedien, audiovisuellen 
Medien und Kinospots 

 

 im Internet  

beauftragte Kommunikations-, Media-, 
Werbe-, Direktwerbe-, Event-, Schalt-, 
PR- und ähnliche Agenturen und Call-
Center einschließlich wahlspezifischer 
Meinungsforschung 

 

zusätzlicher Personalaufwand  

Veranstaltungen  
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(Mehr-)Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 
des/der Fachgruppe Steiermark Personenberatung 
und Personenbetreuung in der Zeit von von 10.7.—28.9.2024 in 
sinngemäßer Anwendung des § 4 Abs 3 Z 1 bis 5 und 8 PartG 
 
Außenwerbung, insbesondere 
Plakatwerbung 

 

Direktwerbung  

 Folder, Postwurfsendungen und sonstige 
Direktwerbung 

 

 Geschenke zur Verteilung  

 eigene Printmedien, soweit sie in 
höherer Auflage oder höherer Anzahl 
als in Nichtwahlkampfzeiten verbreitet 
werden 

 

Inserate und Werbeeinschaltungen  

 in Printmedien EUR 23.253,76 (Gesamtaufwendungen, da 
nicht in gewöhnliche Aufwendungen und 
Mehraufwendungen aufschlüsselbar) 

 in Hörfunkmedien, audiovisuellen 
Medien und Kinospots 

 

 im Internet  

beauftragte Kommunikations-, Media-, 
Werbe-, Direktwerbe-, Event-, Schalt-, 
PR- und ähnliche Agenturen und Call-
Center einschließlich wahlspezifischer 
Meinungsforschung 

 

zusätzlicher Personalaufwand  

Veranstaltungen  
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Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der FG 
Steiermark Tischler und Holzgestalter in der Zeit von von 
10.7.—28.9.2024 in sinngemäßer Anwendung des § 4 Abs 3 Z 1 bis 5 und 8 PartG 
 
Außenwerbung, insbesondere 
Plakatwerbung 

 

Direktwerbung  

 Folder, Postwurfsendungen und sonstige 
Direktwerbung 

 

 Geschenke zur Verteilung  

 eigene Printmedien, soweit sie in 
höherer Auflage oder höherer Anzahl 
als in Nichtwahlkampfzeiten verbreitet 
werden 

 

Inserate und Werbeeinschaltungen  

 in Printmedien EUR 17.526,6 (Anm: Gesamtaufwendungen, 
da nicht in gewöhnliche 
Aufwendungen und Mehraufwendungen 
aufschlüsselbar)� 

 in Hörfunkmedien, audiovisuellen 
Medien und Kinospots 

 

 im Internet  

beauftragte Kommunikations-, Media-, 
Werbe-, Direktwerbe-, Event-, Schalt-, 
PR- und ähnliche Agenturen und Call-
Center einschließlich wahlspezifischer 
Meinungsforschung 

 

zusätzlicher Personalaufwand  

Veranstaltungen  
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(Mehr-)Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der 
Fachgruppe Steiermark Werbung und 
Marktkommunikation in der Zeit von von 10.7.—28.9.2024 in 
sinngemäßer Anwendung des § 4 Abs 3 Z 1 bis 5 und 8 PartG 
 
Außenwerbung, insbesondere 
Plakatwerbung 

 

Direktwerbung  

 Folder, Postwurfsendungen und sonstige 
Direktwerbung 

 

 Geschenke zur Verteilung  

 eigene Printmedien, soweit sie in 
höherer Auflage oder höherer Anzahl 
als in Nichtwahlkampfzeiten verbreitet 
werden 

 

Inserate und Werbeeinschaltungen  

 in Printmedien  

 in Hörfunkmedien, audiovisuellen 
Medien und Kinospots 

 

 im Internet EUR 1244,38 

beauftragte Kommunikations-, Media-, 
Werbe-, Direktwerbe-, Event-, Schalt-, 
PR- und ähnliche Agenturen und Call-
Center einschließlich wahlspezifischer 
Meinungsforschung 

 

zusätzlicher Personalaufwand  

Veranstaltungen  
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(Mehr-)Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der 
Landesinnung Metalltechnik, Wirtschaftskammer 
Tirol  in der Zeit von 10.7.—28.09.2024 in sinngemäßer Anwendung des § 4 Abs 3 Z
1 bis 5 und 8 PartG 

Außenwerbung, insbesondere 
Plakatwerbung 
Direktwerbung 

Folder, Postwurfsendungen und sonstige
Direktwerbung

Geschenke zur Verteilung

eigene Printmedien, soweit sie in
höherer Auflage oder höherer Anzahl
als in Nichtwahlkampfzeiten verbreitet
werden

Inserate und Werbeeinschaltungen 

in Printmedien

in Hörfunkmedien, audiovisuellen
Medien und Kinospots

EUR 3.905,28 Wettereinschaltung bei ORF Tirol 
um den Bundeslehrlingswettbewerb, welcher in 
Tirol abgehalten wird, public zu machen und 
die Lehre als Metalltechniker in den 
Vordergrund zu holen. 

im Internet

beauftragte Kommunikations-, Media-, 
Werbe-, Direktwerbe-, Event-, Schalt-, 
PR- und ähnliche Agenturen und Call-
Center einschließlich wahlspezifischer 
Meinungsforschung 
zusätzlicher Personalaufwand 

Veranstaltungen 
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(Mehr-)Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der 
Landesinnung der Sanitär-, Heizungs- und 
Lüftungstechnik, Wirtschaftskammer Tirol  in der Zeit von
10.7.—28.09.2024 in sinngemäßer Anwendung des § 4 Abs 3 Z 1 bis 5 und 8 PartG 

Außenwerbung, insbesondere 
Plakatwerbung 
Direktwerbung 

Folder, Postwurfsendungen und sonstige
Direktwerbung

Geschenke zur Verteilung

eigene Printmedien, soweit sie in
höherer Auflage oder höherer Anzahl
als in Nichtwahlkampfzeiten verbreitet
werden

Inserate und Werbeeinschaltungen 

in Printmedien

in Hörfunkmedien, audiovisuellen
Medien und Kinospots

EUR 5.670,00 U1 Imagewerbung „lhr 
Installateur richtets"EUR 4.643,10 
Imagewerbung Installateur vor ORF Tirol Heute 
Wetter 

im Internet

beauftragte Kommunikations-, Media-, 
Werbe-, Direktwerbe-, Event-, Schalt-, 
PR- und ähnliche Agenturen und Call-
Center einschließlich wahlspezifischer 
Meinungsforschung 
zusätzlicher Personalaufwand 

Veranstaltungen 
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(Mehr-)Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der 
Landesinnung der Fußpfleger, Kosmetiker, Masseure, 
Wirtschaftskammer Tirol  in der Zeit von 10.7.—28.09.2024 in
sinngemäßer Anwendung des § 4 Abs 3 Z 1 bis 5 und 8 PartG 

Außenwerbung, insbesondere 
Plakatwerbung 
Direktwerbung 

Folder, Postwurfsendungen und sonstige
Direktwerbung

Geschenke zur Verteilung

eigene Printmedien, soweit sie in
höherer Auflage oder höherer Anzahl
als in Nichtwahlkampfzeiten verbreitet
werden

Inserate und Werbeeinschaltungen 

in Printmedien Logo-Anzeige in Firmenbroschüre der 
Medizinischen Universität Innsbruck im 
Rahmen des von der LI angebotenen 
Anatomiekurses- Kosten: € 514,50 

in Hörfunkmedien, audiovisuellen
Medien und Kinospots

im Internet

beauftragte Kommunikations-, Media-, 
Werbe-, Direktwerbe-, Event-, Schalt-, 
PR- und ähnliche Agenturen und Call-
Center einschließlich wahlspezifischer 
Meinungsforschung 
zusätzlicher Personalaufwand 

Veranstaltungen 
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(Mehr-)Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der 
Landesinnung der Berufsfotografen, 
Wirtschaftskammer Tirol  in der Zeit von 10.7.—28.09.2024 in
sinngemäßer Anwendung des § 4 Abs 3 Z 1 bis 5 und 8 PartG 

Außenwerbung, insbesondere 
Plakatwerbung 
Direktwerbung 

Folder, Postwurfsendungen und sonstige
Direktwerbung

Geschenke zur Verteilung

eigene Printmedien, soweit sie in
höherer Auflage oder höherer Anzahl
als in Nichtwahlkampfzeiten verbreitet
werden

Inserate und Werbeeinschaltungen 

in Printmedien Tiroler Tageszeitung / Eischltung zum Welt 
FOTO Tag am 19.08.2024 (EUR 2.936,52) 

in Hörfunkmedien, audiovisuellen
Medien und Kinospots

im Internet

beauftragte Kommunikations-, Media-, 
Werbe-, Direktwerbe-, Event-, Schalt-, 
PR- und ähnliche Agenturen und Call-
Center einschließlich wahlspezifischer 
Meinungsforschung 
zusätzlicher Personalaufwand 

Veranstaltungen 
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(Mehr-)Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der 
Landesinnung der Chemischen Gewerbe u. Denkmal-, 
Fassaden- und Gebäudereiniger, Wirtschaftskammer 
Tirol  in der Zeit von 10.7.—28.09.2024 in sinngemäßer Anwendung des § 4 Abs 3 Z 
1 bis 5 und 8 PartG 
 
Außenwerbung, insbesondere 
Plakatwerbung 

 

Direktwerbung  

 Folder, Postwurfsendungen und sonstige 
Direktwerbung 

 

 Geschenke zur Verteilung  

 eigene Printmedien, soweit sie in 
höherer Auflage oder höherer Anzahl 
als in Nichtwahlkampfzeiten verbreitet 
werden 

 

Inserate und Werbeeinschaltungen  

 in Printmedien  

 in Hörfunkmedien, audiovisuellen 
Medien und Kinospots 

EUR 2.780,00 U11 Sendestunde zum Thema 
Schädlingsbekämpfung; 
EUR 4.968,00 ORF Ratgeber zum Thema 
Wespenbekämpfung 

 im Internet  

beauftragte Kommunikations-, Media-, 
Werbe-, Direktwerbe-, Event-, Schalt-, 
PR- und ähnliche Agenturen und Call-
Center einschließlich wahlspezifischer 
Meinungsforschung 

 

zusätzlicher Personalaufwand  

Veranstaltungen  
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(Mehr-)Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der 
Fachgruppe Mode- und Freizeithandel in der Zeit von 10.7.—
28.09.2024 in sinngemäßer Anwendung des § 4 Abs 3 Z 1 bis 5 und 8 PartG 

Außenwerbung, insbesondere 
Plakatwerbung 
Direktwerbung 

Folder, Postwurfsendungen und sonstige
Direktwerbung

Geschenke zur Verteilung Sponsoring Shopping - Gutschein 400,00 – 
Tiroler Style Queen 

eigene Printmedien, soweit sie in
höherer Auflage oder höherer Anzahl
als in Nichtwahlkampfzeiten verbreitet
werden

Inserate und Werbeeinschaltungen 

in Printmedien Mehraufwand durch diverse Inserate 
(Gesamtbetrag 8.327,25) 

mediale Begleitung der Aktion„Scharfe
Tage“
monatliche Beteiligung beim
Format„Style Queen“ im Magazin
Tirolerin

(Gesamtbetrag, da eine Aufschlüsselung der 
Mehraufwendungen nicht möglich) 

in Hörfunkmedien, audiovisuellen
Medien und Kinospots

Mehraufwand durch diverse Schaltungen 
(Gesamtbetrag 8.951,40) 

ORF-Ratgeber vor Tirol Heute
Life-Radio – Marktmix (ScharfeTage)

(Gesamtbetrag, da eine Aufschlüsselung der 
Mehraufwendungen nicht möglich) 

im Internet

beauftragte Kommunikations-, Media-, 
Werbe-, Direktwerbe-, Event-, Schalt-, 
PR- und ähnliche Agenturen und Call-
Center einschließlich wahlspezifischer 
Meinungsforschung 
zusätzlicher Personalaufwand 

Veranstaltungen 
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(Mehr-)Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der 
Fachgruppe für die Beförderungsgewerbe mit 
Personenkraftwagen in der Zeit von 10.7.—28.09.2024 in sinngemäßer 
Anwendung des § 4 Abs 3 Z 1 bis 5 und 8 PartG 
 
Außenwerbung, insbesondere 
Plakatwerbung 

 

Direktwerbung  

 Folder, Postwurfsendungen und sonstige 
Direktwerbung 

 

 Geschenke zur Verteilung  

 eigene Printmedien, soweit sie in 
höherer Auflage oder höherer Anzahl 
als in Nichtwahlkampfzeiten verbreitet 
werden 

 

Inserate und Werbeeinschaltungen  

 in Printmedien  

 in Hörfunkmedien, audiovisuellen 
Medien und Kinospots 

Im o.a. Zeitraum wurde eine  
Werbekampagne zur Bewerbung von 
CALEMO - der digitale Taxigutschein auf Life 
Radio geschalten. Die Abweichung der Ausgabe 
ist darauf zurückzuführen, dass die Bewerbung 
normalerweise in den Sommermonaten 
ausgesetzt wird, 2024 jedoch aufgrund der 
Fußball-EM in Deutschland ganz bewusst 
geschalten wurde. Es gab auch eine 
Verteilaktion bei der ein CALEMO-Gutschein in 
Höhe von 50,- zur sicheren Heimfahrt nach dem 
Public Viewing ausgeteilt wurde. 
Dies ist der Hintergrund der Überschreitung in 
Höhe von € 1.746,16 
 

 im Internet  

beauftragte Kommunikations-, Media-, 
Werbe-, Direktwerbe-, Event-, Schalt-, 
PR- und ähnliche Agenturen und Call-
Center einschließlich wahlspezifischer 
Meinungsforschung 

 

zusätzlicher Personalaufwand  

Veranstaltungen  
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(Mehr-)Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der 
Fachgruppe Hotellerie, Wirtschaftskammer Tirol  in der 
Zeit von 10.7.—28.09.2024 in sinngemäßer Anwendung des § 4 Abs 3 Z 1 bis 5 und 8 
PartG 
 
Außenwerbung, insbesondere 
Plakatwerbung 

 

Direktwerbung  

 Folder, Postwurfsendungen und sonstige 
Direktwerbung 

 

 Geschenke zur Verteilung  

 eigene Printmedien, soweit sie in 
höherer Auflage oder höherer Anzahl 
als in Nichtwahlkampfzeiten verbreitet 
werden 

 

Inserate und Werbeeinschaltungen  

 in Printmedien Schaltung von 2 Kolumnen in der Tiroler 
Kronenzeitung 
 
11.8.2024: 
Thema „Keine Melkkuh- Tourismusabgabe" 
€2.028,10 
 
08.09.2024: 
Thema ,,Bewerbung VA NextGen 
Tourism"/Digitalisiserung" gemeinsam mit FG 
Gastronomie € 1.014,05  

 in Hörfunkmedien, audiovisuellen 
Medien und Kinospots 

 

 im Internet Online Veröffentlichung der beiden 
Printkolumnen auf Krone-online 
11.8.2024: € 900,- 
 
08.09.2024: 
gemeinsam mit FG Gastronomie € 450,- 
(Hälftebetrag) 
 
Bewerbung der Veranstaltung ,,NextGen 
Tourism" (Kl & Cybersecurity) in Social Media 
23.09.2024: €5,71 +€ 15,46 

beauftragte Kommunikations-, Media-, 
Werbe-, Direktwerbe-, Event-, Schalt-, 
PR- und ähnliche Agenturen und Call-
Center einschließlich wahlspezifischer 
Meinungsforschung 

 

zusätzlicher Personalaufwand  

Veranstaltungen  
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(Mehr-)Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der 
Fachgruppe Freizeit- und Sportbetriebe, 
Wirtschaftskammer Tirol  in der Zeit von 10.7.—28.09.2024 in 
sinngemäßer Anwendung des § 4 Abs 3 Z 1 bis 5 und 8 PartG 
 
Außenwerbung, insbesondere 
Plakatwerbung 

 

Direktwerbung  

 Folder, Postwurfsendungen und sonstige 
Direktwerbung 

 

 Geschenke zur Verteilung  

 eigene Printmedien, soweit sie in 
höherer Auflage oder höherer Anzahl 
als in Nichtwahlkampfzeiten verbreitet 
werden 

 

Inserate und Werbeeinschaltungen  

 in Printmedien   

 in Hörfunkmedien, audiovisuellen 
Medien und Kinospots 

 

 im Internet „Ja zu Tirol“ Kampagne: Werbeschaltungen 
Imagevideos Austria Guides und Tanzschulen auf 
lnstagram und Facebook (Meta) Fachgruppe 
Freizeit- und Sportbetriebe - insgesamt 15 
Schaltungen. Über den gewöhnlichen Betrieb 
hinausgehende Mehraufwendungen iHv EUR 
247,73. 
 

beauftragte Kommunikations-, Media-, 
Werbe-, Direktwerbe-, Event-, Schalt-, 
PR- und ähnliche Agenturen und Call-
Center einschließlich wahlspezifischer 
Meinungsforschung 

 

zusätzlicher Personalaufwand  

Veranstaltungen  
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(Mehr-)Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der 
Fachgruppe Finanzdienstleister, Wirtschaftskammer 
Tirol  in der Zeit von 10.7.—28.09.2024 in sinngemäßer Anwendung des § 4 Abs 3 Z 
1 bis 5 und 8 PartG 
 
Außenwerbung, insbesondere 
Plakatwerbung 

 

Direktwerbung  

 Folder, Postwurfsendungen und sonstige 
Direktwerbung 

 

 Geschenke zur Verteilung  

 eigene Printmedien, soweit sie in 
höherer Auflage oder höherer Anzahl 
als in Nichtwahlkampfzeiten verbreitet 
werden 

 

Inserate und Werbeeinschaltungen  

 in Printmedien   

 in Hörfunkmedien, audiovisuellen 
Medien und Kinospots 

 
 

 im Internet  

beauftragte Kommunikations-, Media-, 
Werbe-, Direktwerbe-, Event-, Schalt-, 
PR- und ähnliche Agenturen und Call-
Center einschließlich wahlspezifischer 
Meinungsforschung 

 

zusätzlicher Personalaufwand  

Veranstaltungen  
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Wirtschaftskammer Österreich
Recht und Organe 
Dr. Ulrich E. Zellenberg
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien

Per Mail: ulrich.zellenberg@wko.at

Präsidialabteilung/Recht und Organe
Mag. Armin Immler

Wirtschaftskammer Vorarlberg
Wichnergasse 9 | 6800 Feldkirch

T 05522/305-350 | F 05522/305-116
E immler.armin@wkv.at

http://wko.at/vlbg
 
 
 
 

Feldkirch, 23.10.2024
Meldung gemäß § 4a PartG

Sehr geehrte Damen und Herren!

Die Wirtschaftskammer Vorarlberg gibt für sich und die in ihrem Bereich eingerichteten 
Fachgruppen die vorliegende Meldung gemäß § 4a Parteiengesetz 2012 für die Wahl zum 
Nationalrat 2024 binnen offener Frist ab.

Die über den gewöhnlichen Betrieb hinaus gehenden Mehraufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 
unter sinngemäßer Anwendung des § 4 Abs. 3 Z 1 bis 5 und 8 PartG für den Zeitraum zwischen dem 
Stichtag der Wahl und dem Wahltag zum Europäischen Parlament 2024 werden für die 
nachstehenden bei der Wirtschaftskammer Vorarlberg eingerichteten Fachgruppen in den 
beiliegenden Dokumenten aufgeschlüsselt jeweils pro betroffener Fachgruppe gemeldet.

101 Innung Bau
105 Innung der Maler u. Tapezierer
128 Fachgruppe der persönlichen Dienstleister
309 Fachgruppe des Direktvertriebs
317 Fachgruppe des Elektro- und Einrichtungsfachhandels
503 Fachgruppe Seilbahnen
705 Ingenieurbüros
707 Fachgruppe Immobilien- und Vermögenstreuhänder
708 Fachgruppe Buch- und Medienwirtschaft

Für alle anderen Fachgruppen sowie für die Wirtschaftskammer Vorarlberg werden 
Leermeldungen abgegeben.

Mit der Bitte um die entsprechenden Veranlassungen.

Freundliche Grüße,

Dr. Christoph Jenny
Direktor
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(Mehr-)Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 
des/der Fachgruppe Bau
in der Zeit von von 10.7.-28.9.2024 in sinngemäßer Anwendung des § 4 Abs 3 Z 1 bis 5 
und 8 PartG

Außenwerbung, insbesondere 
Plakatwerbung
Direktwerbung

Folder, Postwurfsendungen und sonstige 
Direktwerbung

keine

Geschenke zur Verteilung keine

eigene Printmedien, soweit sie in 
höherer Auflage oder höherer Anzahl 
als in Nichtwahlkampfzeiten verbreitet 
werden

Inserate und Werbeeinschaltungen

in Printmedien
09.09.2024

-

in Hörfunkmedien, audiovisuellen 
Medien und Kinospots

ORF – TV 
V-Heute, Wetterpatronanz                  (€ 3.207,96)

im Internet -

beauftragte Kommunikations-, Media-,
Werbe-, Direktwerbe-, Event-, Schalt-, 
PR- und ähnliche Agenturen und Call-
Center einschließlich wahlspezifischer 
Meinungsforschung
zusätzlicher Personalaufwand keiner 

Veranstaltungen
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(Mehr-)Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 
des/der Fachgruppe der Maler und Tapezierer
in der Zeit von von 10.07.—28.09.2024 in sinngemäßer Anwendung des § 4 Abs 3 Z 1 bis 
5 und 8 PartG

Außenwerbung, insbesondere 
Plakatwerbung
Direktwerbung

Folder, Postwurfsendungen und sonstige 
Direktwerbung

keine

Geschenke zur Verteilung keine

eigene Printmedien, soweit sie in 
höherer Auflage oder höherer Anzahl 
als in Nichtwahlkampfzeiten verbreitet 
werden

keine

Inserate und Werbeeinschaltungen

in Printmedien Mein Wohntraum V
- 1 Doppelseite, Seite 30&31

                                        (€ 3.093,05)

VLBGIN Architektur
- PR 2 Seiten Raumausstatter

                                  (€ 3.024,00)

in Hörfunkmedien, audiovisuellen 
Medien und Kinospots

__

im Internet __

beauftragte Kommunikations-, Media-,
Werbe-, Direktwerbe-, Event-, Schalt-, 
PR- und ähnliche Agenturen und Call-
Center einschließlich wahlspezifischer 
Meinungsforschung
zusätzlicher Personalaufwand keiner 

Veranstaltungen keine
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(Mehr-)Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 
des/der Fachgruppe der persönlichen Dienstleister
in der Zeit von von 10.07.-28.09.2024 in sinngemäßer Anwendung des § 4 Abs 3 Z 1 bis 
5 und 8 PartG

Außenwerbung, insbesondere 
Plakatwerbung
Direktwerbung

Folder, Postwurfsendungen und sonstige 
Direktwerbung

keine

Geschenke zur Verteilung keine

eigene Printmedien, soweit sie in 
höherer Auflage oder höherer Anzahl 
als in Nichtwahlkampfzeiten verbreitet 
werden

keine

Inserate und Werbeeinschaltungen

in Printmedien keine

in Hörfunkmedien, audiovisuellen 
Medien und Kinospots

keine

im Internet Facebook Schaltungen Werbekampagne
- Kampagne 08/ 24  (€ 198,15)
- Kampagne 07 /24  (€ 196,93)
- Kampagne 06 /24  (€ 439,40)
- Kampagne 05 /24  (€ 620,00)

Kampangen zur Bewerbung der Dienstleistungen 
der einzelnen Berufsgruppen Humanenergetik, 
Tierdienstleister, Farb Typ Stil und Imageberater, 
Partnervermittler

beauftragte Kommunikations-, Media-,
Werbe-, Direktwerbe-, Event-, Schalt-, 
PR- und ähnliche Agenturen und Call-
Center einschließlich wahlspezifischer 
Meinungsforschung

keine

zusätzlicher Personalaufwand keiner 

Veranstaltungen keine
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(Mehr-)Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 
des/der Fachgruppe Direktvertrieb
in der Zeit von von 10.7.—28.09.2024 in sinngemäßer Anwendung des § 4 Abs 3 Z 1 bis 
5 und 8 PartG

Außenwerbung, insbesondere 
Plakatwerbung
Direktwerbung

Folder, Postwurfsendungen und sonstige 
Direktwerbung

keine

Geschenke zur Verteilung keine

eigene Printmedien, soweit sie in 
höherer Auflage oder höherer Anzahl 
als in Nichtwahlkampfzeiten verbreitet 
werden

keine

Inserate und Werbeeinschaltungen

in Printmedien Weekend
- Inserat Pop-up-Event Direktvertrieb

(€ 630,00)
in Hörfunkmedien, audiovisuellen 
Medien und Kinospots

keine

im Internet keine

beauftragte Kommunikations-, Media-,
Werbe-, Direktwerbe-, Event-, Schalt-, 
PR- und ähnliche Agenturen und Call-
Center einschließlich wahlspezifischer 
Meinungsforschung
zusätzlicher Personalaufwand keiner 

Veranstaltungen keine

III-63 der Beilagen XXVIII. GP - Bericht - Meldung gemäß § 4a Parteiengesetz seitens der Wirtschaftskammer Österreich 97 von 104

www.parlament.gv.at



(Mehr-)Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit dder 
Fachgruppe des Elektro- u. Einrichtungsfachandels
in der Zeit von von 10.7.—28.09.2024 in sinngemäßer Anwendung des § 4 Abs 3 Z 1 bis 
5 und 8 PartG

Außenwerbung, insbesondere 
Plakatwerbung
Direktwerbung

Folder, Postwurfsendungen und sonstige 
Direktwerbung

keine

Geschenke zur Verteilung keine

eigene Printmedien, soweit sie in 
höherer Auflage oder höherer Anzahl 
als in Nichtwahlkampfzeiten verbreitet 
werden

keine

Inserate und Werbeeinschaltungen

in Printmedien

in Hörfunkmedien, audiovisuellen 
Medien und Kinospots

keine

im Internet Kampagne Einrichtungsfachhandel
Facebook: 460,87
Google-Ads 604,26 

beauftragte Kommunikations-, Media-,
Werbe-, Direktwerbe-, Event-, Schalt-, 
PR- und ähnliche Agenturen und Call-
Center einschließlich wahlspezifischer 
Meinungsforschung

ghost.company Werbeagentur Austria GmbH

zusätzlicher Personalaufwand keiner 

Veranstaltungen keine
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(Mehr-)Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 
des/der Fachgruppe der Seilbahnen
in der Zeit von von 10.07.-28.09.2024 in sinngemäßer Anwendung des § 4 Abs 3 Z 1 bis 
5 und 8 PartG

Außenwerbung, insbesondere 
Plakatwerbung
Direktwerbung

Folder, Postwurfsendungen und 
sonstige Direktwerbung

Geschenke zur Verteilung

eigene Printmedien, soweit sie in 
höherer Auflage oder höherer 
Anzahl als in 
Nichtwahlkampfzeiten verbreitet 
werden

Inserate und Werbeeinschaltungen

in Printmedien

in Hörfunkmedien, 
audiovisuellen Medien und 
Kinospots

ORF, TV Sponsoting div.TV-Porträts Winter&Sommer:
3.4215,50 
ORF, Guten Morgen...Sommerspaßinfo 08/24: 3.873,42
ORF, Lizenz 3x 07-08/24: 4.200
ORF, Guten Morgen.Sommerspaßinfo 07/24: 1.667,34
ORF, TV Spons. div. Porträts Winter & Sommer 07/24:
4.554
Gesamt: 17.710,26

im Internet -

beauftragte Kommunikations-, 
Media-, Werbe-, Direktwerbe-, 
Event-, Schalt-, PR- und ähnliche 
Agenturen und Call-Center 
einschließlich wahlspezifischer 
Meinungsforschung
zusätzlicher Personalaufwand keiner 

Veranstaltungen
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(Mehr-)Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 
des/der Fachgruppe der Immobilien- und 
Vermögenstreuhänder 
in der Zeit von von 10.7.-28.9.2024 in sinngemäßer Anwendung des § 4 Abs 3 Z 1 bis 5 
und 8 PartG

Außenwerbung, insbesondere 
Plakatwerbung
Direktwerbung

Folder, Postwurfsendungen und sonstige 
Direktwerbung

keine

Geschenke zur Verteilung keine

eigene Printmedien, soweit sie in 
höherer Auflage oder höherer Anzahl 
als in Nichtwahlkampfzeiten verbreitet 
werden

Die Wirtschaft: Sujets für Eigentumserwerb mit 
WBF 

Inserate und Werbeeinschaltungen

in Printmedien
09.09.2024

MeinWohntraum/Westmedia: Sujets für 
Eigentumserwerb mit WBF     (€ 1.739,84)

in Hörfunkmedien, audiovisuellen 
Medien und Kinospots
im Internet Google Display Werbung 

Eigentumserwerb mit WBF Kampagnen                           
- 08/24 Google Schaltung           (€    566,15)
- 06/24 Facbook Schaltung         (€ 3.272,22)
- 06/24 Google Schaltung           (€ 5.721,77)
- 05/24 Google Schaltung           (€ 5.023,97)

beauftragte Kommunikations-, Media-,
Werbe-, Direktwerbe-, Event-, Schalt-, 
PR- und ähnliche Agenturen und Call-
Center einschließlich wahlspezifischer 
Meinungsforschung
zusätzlicher Personalaufwand keiner 

Veranstaltungen
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(Mehr-)Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 
des/der Fachgruppe der Buch- und Medienwirtschaft
in der Zeit von von 10.7.—28.09.2024 in sinngemäßer Anwendung des § 4 Abs 3 Z 1 bis 
5 und 8 PartG

Außenwerbung, insbesondere 
Plakatwerbung
Direktwerbung

Folder, Postwurfsendungen und sonstige 
Direktwerbung

keine

Geschenke zur Verteilung keine

eigene Printmedien, soweit sie in 
höherer Auflage oder höherer Anzahl 
als in Nichtwahlkampfzeiten verbreitet 
werden

keine

Inserate und Werbeeinschaltungen

in Printmedien RegionalZeitungen
Bludenzer Anzeiger
Dornbirner Anzeiger
Feldkircher Anzeiger
Bludenzer Blättle

Sujets „Kauf lokal, lies global“/ „Mit freundlicher 
Unterstützung“; „

(€ 2.404.81 EUR zzgl. € 120,24 Werbeabgabe)
in Hörfunkmedien, audiovisuellen 
Medien und Kinospots

keine

im Internet keine

beauftragte Kommunikations-, Media-,
Werbe-, Direktwerbe-, Event-, Schalt-, 
PR- und ähnliche Agenturen und Call-
Center einschließlich wahlspezifischer 
Meinungsforschung

Rock the Public
Wuhrbaumweg 31
6900 Bregenz

zusätzlicher Personalaufwand keiner 

Veranstaltungen keine
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